
Deutschland.

^ 6 art, »vm >7 . Juli . Eine zweite Adre
ben ;» '! Majestät dem Könige überreicht

-st folgende:

i ' i* n«t? r ^ rerft b“' f<n bie  S «b°rsamst Un
übersteigenden N °tk der , jede Beschrech
vörlegen. D .e B .tte' n"'/ Lande herrs
richte der B - ° Gemeinden , und die
d-nzelnen Sck î " Zweifel eine Menge
selche im ■' ben*"3' », w.e d.e gehorsamst Unter,e .ckn.

wäre» ; auch "̂ ^°" Äug«nbl,ck  nickt zu geben imSta
stond, daß |-pma^ t übon der einzige allgemein bekannte!
zu de» 1" ^ Bewohner d»S Landes nicht einmal n
E-'-jelne Zuflucht nehmen können , jede
Unterreich Schilderung entbhrlick - Die gehörst
Dank, , d.,L ^ " °" °l)ren es mit dem allerunterthänig
Landes , d. Majestät veischiedenen Theilen
in billig " ' omckte.  welche von den öffentlichen Ka
alle,höchste" / " ^ '! ^ '" ^ ben wurden , zu unterstützen
traue, , daraus "" " " l >e mit gerecht/m ^
fahren all ^ lle>höchstei>selben damit so,

--ungnädigst geruhen werden , so müssen sie e»

zweifeln , ob dieses Geschäft allein hinreichend seyn werde,
der großen Noth , die jetzt schon herrscht, und für deren Lin¬
derung die ÄuSstckten auf die Ernte und den Herbst nur
gar zu wenig Beruhigendes darbieten , abjuhelfen . Sie sind
zwar überzeugt , daß Ew . köiugl . Majestät auch ohne Ver¬
anlassung von Seiten der Stände noch andere Mittel zur
Rettung des Vaterlandes anwenden werden ; aber eben so
wenig kann rS den Standen mißdeutet werden , wenn ste in
einer Periode , welche trauriger ist, als vielleicht jede andere,
die das arme Land erlebt hat,  nicht ruhige Zuschauer bei
dem Elende des Volks seyn können . Zwar enthalten sie

sich gegenwärtig aller bestimmten Vorschläge , wie äugen.
b!>cklick Hu .fe geschafft,  und die sehr große Gefahr einer
wahren Hunqersneth abgewendet werden kann ; — eine Ge¬
fahr , gegen welche man bisher besonders in den Kartoffeln
einen ewigen Sckutz erhalten zu haben glaubte , die aber
nun gerade durch die llnfalle , welche diese Fruchtart betrof¬
fen habe» , so sehr gesteigert wird . Dagegen erlauben sie
sich den alleruiiterthaniqsten Antrag zu machen , daß Ew.
königl. Ma,estat eine besondre Kommission für diesen Zweck
aUerqnad .gst nlederzusch-n geruhen mochten , und wen» sie
den Wunsch nicht unterdrücken können , daß zu derselben

auch ständische Mitglieder gezogen werden möchten , so ge.
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schiebt es gar nicht in der Absicht, um jetzt in dieser höchsten
Noth irgend einen streitigen Punkt zur Erörterung zu brin¬
gen, sondern einzig deswegen, weil sie nur hierdurch ihren
Beruf , in einer so außerordentlichen Lage des Vaterlandes
für seine Rettung mitzuwirken, mithin eben dadurch die
allerhöchsten Absichten Ewr. königl- Majestät Allerhöchstselbft

, zu befördern, erfüllen können. In allertiefster rc- Stutt¬
gart , den i5. Juli i8i6.

Frankreich.
Paris , vom 22. Juli . Nicht daS Prevotalgericht in

Lyon, sondern das permanente Kriegsgericht der Militär«
division- daS in dieser Stadt seinen Sitz hat , verurtheilte
den General Mouton-Duvernet zum Tode. Bei der Rück¬
kehr Buonaparte'S von der Insel Elba war er einer der Er¬
sten gewesen, welche die königliche Sache verließen, um sich
an die des Usurpator- anzuschließen. Der Verurtheilte hat
appellirt, und eine Revision seines Urtheils verlangt.

— Den >2. kam eS in der Gemeinde Lievin, Bezirk
Dethune, wegen der Untorsuchung des gesetzwidrig gepflanz¬
ten Tabaks, zu einem Aufstande. Die Sturmglocke wurde
angezogen, und die Angestellten, welche die Untersuchung
vornehmen sollten, sahen sich genothigt, ihren Rückzug
anzntreten, um Gewaltthätigkeite» und Mißhandlungen zu
entgehen. Der Präfekt ließ die Strafbarsten von den Wi¬
derspenstigen verhaften.

— Der Minister Staatssekretär vom Innern glaubt
der heilsamen Masregel der Reinigung,  in Beziehung
auf die Märe und Adjunkten, Schranken setzen zu müssen.
Schlägt in Zukunft ein Präfekt die Entlassung oder Abse¬
tzung eines solchen Beamten oder eines Gemeinderath-s vor,
dann soll er es in einem bescndren motivirten Beschlüsse
thun, dem auch sogleich die Beweisstücke beiliegen müssen,
welche die Unfähigkeit oder Strafbarkeit des Abzusetzenden
begründen, so wie es bis zum 20. Juli »815  gehalten wor¬
den war. Die Absetzungen in Masse waren also in dieser
Partie geschlossen.

— Der treue Freund des Königs enthält folgenden
äußerst interessanten Artikel: » Was ist denn daS für eine
Afrikanische und Asiatische Gesellschaft, die unlängst, unter
dem Vorsitze des Herrn Wilberforce, in ihrer letzten Ver¬
sammlung Maximen ausgesprochen hat, welche die königliche
Legitimität  vernichten? Die Freunde von Brissot
und Gregoire  haben das Mutterland um die Kolonie
St . Domingo gebracht, und wir sagen es voraus, bald wer¬
den die Wilberforce  und Konsorten die englischen Kolo¬

nien unter die unabhängige Herrschaft der Schwarzenb«"
gen. Auf die Gesundheit Heinrichs von Hayti trink«"'
jenes Christophs, eines der erhabensten Mona"
chen , den die Liebe und Dankbarkeit derje »"
gen auf den Thron gehoben hat , deren G >ü"
er gegründet,  heißt das nicht den Aufstand gegen
rechtmäßige  Gewalt proklamiren?

0 St . Domingo ist eine französische Kolonie. Sie 9"
hört dem Könige von Frankreich, und macht einen Th^
seiner Staaten aus. Sie wurde durch keinen Akt, der
seinem Willen ausgegangen ist, davon getrennt. Christof
der den Titel eine- König« in einem Königreiche annim̂ '
dessen einziger legi tim er  Monarch Ludwig XVIII. $
kann doch nur als daS Haupt einer Partei angesehenw«"
den. Ihn als König gelten lassen, heißt sich zum Mitsch"b
digen seiner Usurpation machen;  ihn alS einen erhabn«"
Monarchen behandeln, heißt sich offenbar in Widerspr^
setzen mit jener feierlichen Erklärung der Könige Europab
die nur die Legitimität  anerkennen; behaupten, er
durch die Liebe  des Volks suverän, ist zum Theil ei"'
Wiederholung jener höllischen Lehre(doctrine infernal*)
welche die Carn  0t, M eh e e und Andre, vor zwei Jahr«"'
dem öffentlichen Geiste rinimpfen wollten. Nur du *̂
das Recht der Geburt ist man legitim "'
König (die königliche Würde stirbt nie) . Und jeder Gru"̂
satz, der diesem widerspricht, ist eine verbrecherische
derung gegen daS Recht der Leg i t 1mitä t. ES ist ^
höchst sonderbar, daß die englische Regierung, die ihren»***
züglichsten Reichthum auS den Kolonien zieht, und der«"
König auf dem Wiener Kongreß jene rechtsgültige
testation gegen die Illegitimität  der Throne unterzei^
net hat, diesen politischen Brand nicht bei seinem Entsteht
lischt*) , dessen Funken schon in der neuen Welt nur l*
sehr glänzen. Möge sie sich in Acht nehmen! Der K>"'
von Wilberforce mit dem Worte Freiheit  predigt
Zügellosigkeit.  Die Zügellosigkeit ist die Mutter
Anarchie, und die Anarchie löset die Staate » auf. ^
sind dahin gekommen, daß der giftige Saft , der daS»10»"''
._ -

ft
») Das Original sagt ! qu ’il n arr «lc pas a sa so« r

cot incendic polilique . Di« Quelle eines Bran »«'
Wir wären beinahe »ersucht, uns gegen eine solche
zu erklären, wie wir unS schon gegen «ine solche Logik
gegen rin solches Staatsrccht erklärt haben. Doch
sau * raneunc und salvo respectu , den wir dem Fr«a"
dev Königs und seiner Legitimität schuldig sind.
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chische Leben der Franzose », im Jahre >78 «), angegriffen hat,
als das subtilste Gift angesehen werden muß , das man sich

wohl hüten soll , in irgend «inen politischen Körper eindrin-
gen zu lassen ; es verzehrt die Eingeweide desselben oder
wird sie verzehren . « *

England.
London,  vom 16 . Juli . Lord Ermouth wird abse¬

geln , sobald die Schiffsmannschaft vollzählig ist. Die Er¬

nennung aller Offiziere , welche unter ihm dienen , ist bei
dem Admiral eingetroffen . Die holländische Flotte in dem

Mittelmeere soll mit der unsrige » gemeinschaftliche Sache

wachen . Doch soll eS , wie man versichert , nur zu Ge-
waltmasregeln kommen , wenn sich die Algierer nicht z» den
Vorschlägen , die man ihnen machen wird , verstehen . Lord

Rastlos,agh war bekanntlich nie für Strenge gegen die Räuber-

Einige Bemerkungen über die Landstände.
(Beschluß . )

Die anwesenden Stände und Deputirten von Prälaten

und Rittern dcS Kurfürstenthums Hessen unterstützten , un¬
ter dem , 5 . April >8 . 6 , ein von der Ritterschaft überge.

beneS Prvmcmoria , dessen wesentlichsten Inhalt wir hier
wittheilen wollen.

»Sehnsuchtsvoll , lautetder H. 7 ., sehen nun treugehor¬

samste Stände einer VerfassungSurkunde entgegen , welche,

*uf liberale Grundlagen gebauet , durch genaue Bestimmung

der wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen Regenten
und Regierten , zu jenem erhabenen Zwecke hatte fuhren,
und das Andenken an diese landeSväterliche Wohllhat auf

>e spatesten Nachkommen seiner dankbaren Unterthanen hätte
fortpflanzen können.

Der Entwurf einer solchen Urkunde ist der LandtagS-
«ersammlung vertraulich  mitgetheilt worden ; die Ritter¬
schaft hat aber darin nichts bemerkt , waS sie über ihre künf¬
tigen Verhältnisse und über die Herstellung ihrer Vorrechte
beruhigen könnte.

§- « . Die Unterschriebenen halten cS in dieser Unge-
wltzheit für Pflicht und sind durch ihre Kommittenten dazu

aufgefodert , alle  Vorrechte zu reklamiren , welche ihnen

1 juv feindlichen Okkupation zugestanden , und in deren
^ " ad der übrige Adel sich biS zü diesem unglückli¬

ch" ' Zeitpunkte befunden haben.

9- Die gehorsamst Unterzeichneten gehen hierbei
von dem staatsrechtlichen , durch den Akzessionsvertrag besta-

tigten , Grundsätze auS : daß unsere Staatsperfassung durch

die usurpatorische Zwischenregierung rechtlich nicht aufgeho:
ben ist, vielmehr alles in d-ns-lbig - n Zustand so lange zuruck-

geführt werden müsse , b. s durch - in - neue A ° " stttu . .° n et¬

was anders vertragsmäßig bestimmt ,st. Daß auch d.e Su .̂

veränilätsrechte h -er .n keine Abänderung mfrn,  J « J« «
g - rechtigk - itlieb - nder Regent diesen Vorwand würde ° nfuh
ren wollen,  um sich von der Verbindlichkeit der Vertrag,

loszusaqen , oder sie ei ns - iti  g aufzuheben
Ein nachahmungswürdiges Beispiel über >

düng dieser Grundsätze giebt Franz der ll . , * « f« • »
rcid>  In Tyrol und ,n seinen italienischen Erbstaaten wa.

ren di - alten Landesverfassungen durch d.e Eroberer umge-

stürzt ; kaum hatte der Kaiser dies - Länder durch etgn,
Kräfte  wieder unter seinen Szepter gebracht , alSer  auö

eignem Willen durch das bloße G -fühl der R -chtl . chke.t ge¬
leitet , allen Klassen der Einwohner ungesäumt ihr.

Privilegien und Recht - zurückgab.
Mit Zuversicht können treugehorsamste Stande alle

Kl - ssen eben d- S von der Gerechtigkeit ihre - erhabenen Re¬

genten erwarten , und di - Wiederherstellung ihrer alten
Verfassung nach ihrem ganzen Umfange verlangen.

'® ie unterschriebenen Deputirten der Ritterschaft müssen

aber zugleich , in gedrängter Kürze , die Vorrechte aufz - hlen,
deren Wiederherstellung sie eben so s-hnl .ch wünschen , M

schmerzlich sie ihre Entbehrung unter der usurpatorische ., Re-

gu-ning ^ ^ e Patrimonial . Jurisdiktion.

Mehr noch als all - übrige .st dieses Vorrecht sicher g -Mt'
denn es beruhet auf Lehnsverträgen , auf richterlich -

scheid,, „ gen , und zum TH. il . auf besondren , m *•*

Hoheit und dessen glorwürdigen Vorfahren errichteten Ve«
tragen . Der Verlust der Jurisdiktion würde für dr.

rechtigten um so schmerzlicher seyn , al-
großer Theil des Ansehens verloren w .rd , welches den Ad
als Mittelstand  im Staate ausze .chnen soll ; . der Kur-

hessische würde in dieser Rücksicht dem Adel in allen benach¬
barte .. Staaten und selbst se.ne " künftigen StandeSgenossm

aus der ReichSntterschaft nachstehe .' , d .e m .t xW «"

Ursprunges sind , und denen in der Bundesakte dieses Vor.
recht in allen seinen Zweigen zugesichcrt . st-

Außerdem sind aber mit der Jurisdiktion auch

Vorthe .le verbunden , deren Abgang der Adel tief empfinde.
Wir könnten Beispiele von Fam .l .en anfuhren , deren

Beamte sehr gut besoldet , und die Justiz untadelhaft »e«
waltet wurde , und deren Gerichtsrechnungen doch - me»

jährlichen U -berschuß von 6a ° b.S rooo Rthlr . abwarfen.



3um Theil ist dieser Verlust durch die zurückgegebenen
EmzugS . , Bürger - und Beiwohner - , auch KonzefstonS-

Helder auf Bier ' und Branntiveinfchenken , auch die Hälfte
der Forststrafen gedeckt. Allein die Gerichts , und Rüge-
gerichtsstrafen fehle» unter jenen KvmpensationSartikeln
ganz,  und die Hälfte der F - rststrafen gewäbret dcmWald-
eigenthümer den Ersatz des Schadens und Werthes nicht/
welcher ihm doch nach allem Rechte gehöret , und der ihm
auch unter der westfälischen Regierung nicht entzogen ge¬
wesen ist.

H- >2^ Diese Geldverluste treffen zwar mehr oder we-
Z 1? '*'" ' Wtld)t S - schloffene Gerichte und be-

t acht,,che Waldunaen besitzen. In gleichem Maaße aber
t ffr alle  der Verlust des Ex c ku t i o » s r e ch ts und des

Zwanges.  Beide Gerechtsame werden von dem
Kmsurstlichen Renteneibeamten , ob diese zwar auch keine
Justiz beamte sind, ausqeübt , und hätten denen Gerichts.
Herren um so unbedenklicher eingeraumt werden können, da,
sobald eine Abgabe oder ein Dienst bestritten und die Sache
tonlenkios wurde , deren Entscheidung nicht mehr vor den
>). atrimonialrichter gehöret hat , sondern für die landesherr,
l -che Oberbeho .de gezogen, und ein jeder Mißbrauch ve'rhu.
!7m7 °. n in ~,  ® ,e  aller Verordnungen er.
’Ä ^ " tre .bung der gutüh -rrlichen Gefalle bringt aber
Stockungen hervor , welche am Ende für den sau.nsel.qen
Pflichtigen noch nachtheiliqer , a,g für den Gutsherrn wir.

"'/briähriger  Leistungen um
so viel harter druckt, und oft den Verkauf des Grundstücks
zur Folge hat , auf welchem die Last haftet . D,e selbsteigne
Beitreibung der Gefalle und der D .enstzwang sind also . ...
Wes. ntl .cheS Bedürfnis, , auf welches auch diejenigen Ge¬
richtsherrn nicht leicht verzichten werde » , denen vielleicht
sonst an der Jurisdiktion selbst gegen Entschädigung , nicht
Viel gelegen seyn möchte. J w

„ MS §;. ,3 ' ® ' c Befreiung von mancherlei direkten
und indi . ekten Abgaben beruhet auf keinen seichter» Grün,
d n ; die furhesjijche Ritterschaft hat sich aber niemals bei
allgemeinen Kalamitäten der Konkurrenz zu gemein sckaftli,
chen Lasten entzogen , sondern dem Nachjatze m der oben
angefuhrren Stelle des AkzsssionsvertraqeS : .,uc- pouv
colg »ucua rnckrviäu xuisse se 8ou »lr -«ire au \ Charge«
Cömmunes , jederzeit e,„ völliges Genüge geleistet.

Auch jetzt wird die Ritterschaft die Opfer bringen
welche der Geist der Ze.r zu erfodern scheint, und durch
v lche ihre Mitbürger  erleichtert werden. Das , aber

ß liier , welche imr der Lohns - oder Fideiko,nmiflguai,,at be¬
lastet,  oder als Freigüter akquirirt , oder v. rerdt sind , so
woh , deswegen . a.S we.l sie wegen ihres größeren Umfan
ges und der größeren Atm „„ st>atio »skosten nicht eben so be.'
steuert werden können , als das kleinere von dem (f
tbumfr WM kultwirte Bauerngut , ,st eine anerkannte auch
bei Eioffniinq des hannoverischen Landtags zur Berückst-,,
ligung emptodlene Aa, » h„ t . J *

**  Der Graf Münster sagt bei dieser Gelegenheit in sei""
Rede an die Stände sehr passend . » Der Grund , daß di«
eremten Güter als solche akquirirt oder vererbt werden , vck
dient eine billige Berücksichtigung , doch kann er nicht j«
Begründung einer gänzlichen  Exemtion gegen die Pflich
tigen dienen. Daß mit dem Aufhören der Exemtion albt
die Lasten wegfallen müssen , welche die exemken Güter
fen , verstehet sich von selbst. «

Die Erfahrung in den benachbarten Staaken hat ch«ft
hin gelehrek , daß arofie Besitzungen wegen der Verhältnis
mäßig größeren Administrationskosten die Lasten der kleine«"
nachtragen können.

§. >4. ? re»gehorsa»iste Ritterschaft hat zu der ©«'
rcchtiqkeit ihres erhabenen Regenten , und nicht weniger j«
der Billigkeit ihrer verehrten Mitstände aus den beiden o"1
t>ern Klassen das Vertrauen , daß sie, jene Gründe einst'
hend , das Verhältniß zwischen cremten und konkribuable»
Gütern ,n dem Verhältniß finden werden, vermöge welche"
die Ritterschaft zu der LandeSschuldentilqungskasse die Hälft«
mehr , wie bisher , zu bezahlen übernimmt . Wohinqege«
unterschriebene ihren Kommittenten die Exemtion von alle"
übrigen , auch „.direkten Steuern , in deren Besitze sie sich
bis zu der feindlichen Okkupation b-funde» habe» vorb->
halte » , und ihren allerdurchlauchtigsten Regenten dit
Wiederhc . stellling dieses Besitzstandes eh. erbietigst bitte"

§. »5 - 3) E n ferner zu berücksichtigenderPunkt ist da»
Recht , welches den Besitzern r.tterschaftl .cher Güter zustehek,
das Salz be. den inländische,, Sal .nen um einen geringere"Preis zu erhalten . a ü

Der erhöhete Preis ist eigentlich eine Salzsteuer , und
die Exemtion beruhet auf denselben Gründen , auf welche"
die Befreiung von andren indirekten Abgaben gegründet ist.

l(!n 4 ) <m b 'er nicht zu übergehendes Vor-
recht der Exemten ist die Befreiung ihrer Domestiken und'
der Knechte ihrer Pachter von der Soldatenausnahme . Wss
sehr d.e auf das Zoll maaß  berechnete Einschränkung
d.e Gutsherren und Pächter in Verlegenheit ft kt , kan"
nur der b-urtheilen , welcher di« nachthe.lige Wirkung ausder Erfahrung voriger Zeilen kennt . ^ t

Oft wußte man nicht mehr , aus welcher Klasse man
das nothwend .ge Gesinde mit Sicherheit nehme,, sollte All-
verkrüppelte und zum Militärdienste untaugliche sind auch
zum Ackerbau ,,„d HauSd .ensie nicht brauchbar , junae Leute
unter dem erlaubre ., Maaße als Knechte angenommen,
wach.en heran und werden a, . -gezogen , wenn man ihrer

-" eh, sten bedarf. Brauchbare Ausländer sind
mckt zu haben , und verkaufen , wenn sich „ och einer findet,
ly>e Dienste um den dovpelren Lohn. ,

- Für den Militärdienst kann das Aufhören dieser B -.'
schränku. g auf das Zellmaaß keinen Ettißuß haben , den"
es „i tu , Rekriilirung des KonimgenteS em Uebe. siuß vo"
lauge ., beuten vorhanden . welche» man dieser E .nschranknnA
halvcl , u Knechten Nicht nrhmeu kann, und welgie deswege"
denen Ge,indoi,  sehr of, zur Last fallen . ' ö

t,i t.  Scheine - ,g,  e .,ft „4M„ Wrt »„ 41>[U(,tt .

J
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